
1. Haushaltssatzung der Großen Kreisstadt Überlingen für die
Haushaltsjahre 2026/2027

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am
17.12.2025 die folgende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im ERGEBNISHAUSHALT mit den folgenden Beträgen 2026 2027

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von 109.478.389 € 110.792.153 €

1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von -110.611.579 € -111.940.720 €

1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 u. 1.2) von -1.133.190 € -1.148.567 €

1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von 0 € 0 €

1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von 0 € 0 €

1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von 0 € 0 €

1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.6) von -1.133.190 € -1.148.567 €

2. im FINANZHAUSHALT mit den folgenden Beträgen

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
von

106.953.561 € 108.439.622 €

2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
von

- 102.949.436 € -104.043.607 €

2.3 Zahlungsmittelüberschussi-bedarf aus laufender Verwaltungs-
tätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von

4.004.125 € 4.396.015 €

2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lnvestitionstätigkeit von 24.075.100 € 19.679.525 €

2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von -60.521.388 € -45.410.225 €

2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschussi-bedarf aus
lnvestitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von

-36.446.288 € -23.730.700 €

2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschussi-bedarf
(Saldo aus 2.3 und 2.6) von

-32.442.163 € -21.334.685 €

2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von 8.000.000 € 10.000.000 €

2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von -926.000 € -1.171.800 €

2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschussi-bedarf aus
Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von

7.074.000 € 8.828.200 €

2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands,
Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von

-25.368.163 € -12.506.485 €



§ 2 Kreditermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für

lnvestitionen und lnvestitionsfördermaßnahmen (Krediter-

mächtigung) wird festgesetzt auf

2026 2027

8.000.000 € 10.000.000 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungser-

mächtigungen für lnvestitionen und lnvestitionsfördermaß-

nahmen wird festgesetzt auf

30.346.500 € 62.271.100 €

Gemäß § 86 Abs. 3 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg wird festgelegt, dass die nicht
in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen des ersten Haushaltsjahres weiter bis
zum Er lass der nächsten Haushaltssatzung gelten.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 7.000.000 € 7.000.000 €

§ 6 Stellenplan

Die dem Haushaltsplan für die Jahre 2026 und 2027 beigefügten Stellenpläne sind Bestandteil

der Haushaltssatzung.

Ülprlingen, den 17.12.2025

erbürgermeister

Nachrichtlich
Hebesätze

Die Hebesätze wurden in der Satzung über die Erhebung der Grundsteuer und Gewerbesteuer
seit dem 01.01.2025 wie folgt festgesetzt:

1. für die Grundsteuer

a) Für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) auf

b) Für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf

der Steuermessbeträge
2. für die Gewerbesteuer auf

350 v. H. 350 v. H.

144 v. H. 144 v. H.

370 v. H. 370 v. H.
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2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für die Haushaltsjahre 2026/2027 wird
hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die vom Gemeinderat am 17.12.2025 beschlossene
Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wurde gemäß § 81 Absatz 2 der Gemeindeordnung für
Baden-Württemberg der Rechtsaufsichtsbehörde mit Schreiben vom 18.12.2025 vorgelegt.
Die genehmigungspflichtigen Bestandteile der Haushaltssatzung wurden vom
Regierungspräsidium Tübingen mit Schreiben vom 04.03.2026 genehmigt.

Der Haushaltsplan 2026/2027 wird auf der lnternetseite der Stadt Überlingen öffentlich
bereitgestellt. Er ist unter folgendem Link abrufbar:
https://www.ueberlingen.de/haushaltsplaene

Der Haushaltsplan steht dort bis zur Bekanntmachung der nächsten Haushaltssatzung zur
Verfügung.

Hinweis:
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für
Baden-Württemberg (Gem()) oder aufgrund der GemO erlassener Verfahrensvorschriften
beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie
nicht schriftlich oder elektronisch innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser
Satzung gegenüber der Stadt Überlingen geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der
die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über
die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung
verletzt worden sind.

Überlingen,Aden 10.03.2026

Zeltre
erbürgermeister

3


		2026-03-11T14:24:51+0000
	Digitally verifiable PDF exported from www.docusign.com


		2026-03-11T07:24:26-0700


	EnvelopeID_7176ec93-f59f-4543-b658-e10b59b57bf3: Docusign Envelope ID: 5D1A62CA-EC41-4F26-9FE7-DA374AB29279
	EnvelopeID_6bb3b33c-6b68-40eb-ba7d-2d76f5646759: Docusign Envelope ID: 5D1A62CA-EC41-4F26-9FE7-DA374AB29279
	EnvelopeID_d9923063-a79e-4468-a237-d789d12bd345: Docusign Envelope ID: 5D1A62CA-EC41-4F26-9FE7-DA374AB29279


